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1 V Zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung 
zur Vermeidung bauzeitlicher Störungen 

Vermeidung von Beeinträchtigungen der Artenaussta ttung von Gehölz- 
und Offenland-Lebensräumen sowie von Gewässern 

1.1 V T1 Zeitliche Beschränkung der Rodungsarbeiten und der 
Baufeldfreimachung zum Schutz gehölzbewohnender 
Arten 

Durchführung der Rodungsmaßnahmen nur in der Zeit vom 1. Oktober 
bis 28. Februar und somit außerhalb der Schonfrist gemäß § 39 (5) 
BNatSchG und in Anlehnung an Art. 16 BayNatSchG als Schutz für 
Gehölz-Lebensstätten. 

1.2 V T1 Zeitliche Beschränkung der Erdarbeiten und der Baufeld -
freimachung zum Schutz von Arten der  Magerwiesen 
sowie geeignete Vergrämungsmaßnahmen 

Entfernung aller möglicherweise als Nistplatz, Quartier oder 
Unterschlupf dienenden Strukturen zwischen dem 01. September und 
28. Februar.  

 

2 V Biotop- und Habitatschutz in der Bauphase 
Minimierung von Beeinträchtigungen der Arten- und Biotopausstattung 
und des Landschaftsbildes 

2.1 V T1 Abgrenzung des Baufeldes durch Bauzäune zum Schutz 
von wertbestimmenden Lebensräumen, Bäumen und 
Habitaten sowie Umsetzung weiterer geeigneter Schutz-
maßnahmen 

Begrenzung des Baufeldes auf das mindestnotwendige Maß und 
Abgrenzung durch ortsfeste Bauzäune. 
Schutz angrenzender Biotope, Gehölzbestände und Lebensräume 
wertbestimmender Tierarten vor Zerstörungen, Beschädigungen und 
Beeinträchtigungen während der Bauphase durch entsprechende 
Schutzmaßnahmen wie Absperrung mit Bauzaun sowie Stamm- und 
Wurzelschutz gemäß DIN 18920 und RAS-LP 4. 
Ergänzende Ausstattung der Schutzzäune in Teilbereichen mit 
Reptilienschutzzäunen als Schutz vor Einwanderung von Zaun-
eidechsen in das Baufeld 

2.3 V T1 Einschränkung der Bauzeit und Beleuchtung bei 
Bauarbeiten auf der Tunneldecke zum Schutz 
angrenzender empfindsamer Lebensräume 

Vermeidung von Nachtbauarbeiten mit Beleuchtung im Nahbereich des 
FFH-Lebensraumtyps Eichen-Hainbuchenwald auf der Tunneldecke 
(östliches Tunnelende) von Anfang März bis Ende Juli August, um die 
typischen Vogelarten vor nächtlichem Baulärm und Beleuchtung sowie 
Fledermäuse und Insekten vor nächtlicher Beleuchtung zu schützen. 

 
 
 

 

3 V  Artenschutz in der Bauphase 
Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen für Arten 

3.1 VCEF 
T1 

Umsiedlung von Zauneidechsen aus dem Baufeld in der 
Bauphase 

Abfangen und Umsiedeln von Zauneidechsen aus Baufeldern auf der 
Tunneldecke in neue Habitatbereiche mit Hälterungsfunktion . 

 

 

6 V/A  Artenschutzm aßnahmen  zur Schaffung von 
Ersatzlebensraum  

Ausgleichsmaßnahme zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts für ausgewählte Tierarten  

 
6.2 
V/ACEF T1 

Anlage Extensivwiese  mit Strukturelementen als 
Zauneidechsen -Habitat mit Hälterung  auf Flur -Nr. 1348 

Anlage von Zauneidechsen -Hälterungsflächen randlich des Tunnels mit 
artenreicher  Extensivwiese und Habitatelementen  aus Totholz, Kies, 
Sand und Steinen sowie Pflanzung kleiner Strauchgruppen als 
Schattenspender. Gleichzeitig dient die Extensivwiese als vorüber -
gehendes Ausweichhabitat für Tierarten der Magerrasen, insbesondere 
Insekten.  
Zur Entwicklung von artenreichem  Grünland ist ein streifenweises 
Fräsen der Wiese mit Ansaat von gebietseigener, arten - und 
krautreicher Extensivwiesenmischung vorgesehen.  
Zielbiotoptyp: Artenreiches Extensivgrünland frischer bis mäßig 
trockener Standorte (G214-GE00BK G212-GU651L) sowie artenreiche 
Säume und Staudenfluren trocken -warmer Standorte (K131-GW00BK) 
in Randbereichen.  
Ausbildung zahlreicher verteilter Zauneidechsenhabitate durch  Anlage 
von Stein - und Sandhaufen, Totholzelementen, Pionierflächen auf Kies 
im Verbund mit eing ewachsener Wiese und kleinen Strauchgruppen 
sowie Überwinterungs quartieren.  
Errichtung eines Reptilienschutzzauns und eines Bauzauns um die 
Hälterungsfläche.  
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4 G  Gestaltungsmaßnahmen auf Tunneldecke und 
Autobahnnebenflächen  

Minimierung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds und der Arten- und 
Biotopausstattung sowie Wiederherstellung wertbestim mender Magerbiotope 
auf der Tunneldecke . 

4.5 G Wiederbegrünung der Tunneldecke mit wärmeliebenden 
Gehölzgruppen 

Neugestaltung der Tunneldecke mit wärmeliebenden Gebüschgruppen aus 
gebietseigener Herkunft als wertvolle Biotop - und Habitatstrukturen und zur 
landschaftlichen Eingrünung im Stadtgebiet.  

4.6 G  Anlage von Magerwiesen mit vereinzelten Baumpflanzungen 
auf der Tunneldecke  

Neugestaltung der Tunneldecke durch Anlage von Magerbiotopen auf Kies als 
wertvolle Biotop- und Habitatstrukturen und zur land schaftlichen Eingrünung im 
Stadtgebiet. Begrünung vorrangig mit Heumulch oder Heudrusch aus 
regionalen Spenderflächen  oder durch Ansaat . 
Pflanzung standorttypischer, geeigneter und gebietseigener Bau marten. 

4.7 G T1 Anlage von artenreichen, magereren Säumen auf der 
Tunneldecke 

Neugestaltung der Tunneldecke durch Anlage von mageren, trockenen 
Säumen als wertvolle Biotop - und Habitatstrukturen und zur landschaftlichen 
Eingrünung im Stadtgebiet. Begrünung vorrangig mit Heumulch oder 
Heudrusch aus regionalen Spenderflächen  oder durch Ansaat . 

4.8 G Flächen mit Selbstentwicklung 
Flächen auf Fremdgrundstücken, insbesondere dem Bahngrundstück entlang 
der Bahnlinie bei Bau-km 11+000 werden der Selbstentwicklung überlassen 
und werden sich selbsttätig mit Gehölzen begrünen.  
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